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Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (573 der Bei
lagen): Vertrag zwismen der Republik öster
reich und der Ungarismen Volksrepublik zur 
Simtbarerhaltung der gemeinsamen Staats
grenze und Regelung der damit im Zusam-

menhang stehenden Fragen 

,In den vergangenen Jahren ist es an der öster
reidlisch-ungarischen Staatsgrenze wiederholt zu 
Zwischenfällen gekommen. Versuchen, derartige 
Zwischenfälle auf diplomatischem Wege aufzu
klären und zu bereinigen, war vielfach nur ein 
unbefriedigendes Ergebnis besehieden, da die be
sonderen Grenzverhältnisse des Nachbarlandes 
die erforderlichen Erhebungen erschwert haben. 
Aus diesem Grund wurden auf österreichischer 
Seite alle Möglichkeiten sorgsam geprüft, die eine 
Verbesserung dieser Lage erhoffen ließen, und 
diesbezüglich auch mit den ungarischen Behörden 
die Verbindung aufgenommen. Dabei wurde es 
alsbald klar, daß eine der Voraussetzungen für 
eine Normalisierung der Verhältnisse an der 
österreichisch-ungarischen Staats grenze deren 
Neuvermarkung sowie die Sichtbarerhaltung 
ihrer Grenzzeichen sein würde, weil dadurch Miß
verständnisse über den Grenzverlauf ausgeschaltet 
und die Möglichkeiten, die Grenzzwischenfälle 
fördern, verringert werden. 

Der vorliegende Vertrag dient diesem Zweck 
insofern, als er die Verpflichtung der bei den ver
tragschließenden Staaten enthält, durch entspre~ 
chende Vermessung und Vermarkung den Ver
lauf der gemeinsamen Staatsgrenze stets deutlich 
sichtbar zu erhalten. 

Mark 
Berichterstatter 

Der Vertrag ist in einigen seiner Bestimmungen 
gesetzändernder Natur und bedarf daher zur Er
langung der innerstaatlichen Rechtswirksamkeit 
gemäß Art. 50 Bundes-Verfassungsgesetz der Ge
nehmigung durch den Nationalrat. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 4. Feber 1965 in Verhandlung gezogen. Nach 
einer Debatte, in der außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Dr. Ne m e c z und M a
c h u n z e sowie Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten Dr. Kr eis k y das Wort er
griffen, faßte der Ausschuß den einstimmigen 
Beschluß, dem Hohen Hause die Genehmigung 
dieses Vertrages einschließlich Anlagen zu empfeh-
len. . 

Der Außenpolitische Ausschuß ist der Meinung. 
daß in diesem Falle die Erlassung eines Bundes
gesetzes - im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B.-VG. 
in der geltenden Fassung - zur überführung 
dieses Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Redmordnung nicht notwendig ist. 

Der Außenpolitische Ausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem Vertrag 
zwischen der Republik österreich und der 
Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung 
der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen samt 
Anlagen (573 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Wien, am 4. Feber 1965 

Czernetz 
Obmann 
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